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Bekanntmachungen des Landratsamtes   

 
192 Allgemeinverfügung des Landratsamtes Eichstätt zur Ge-

währung von Ausnahmen von der Benennung gem. Art. 
44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
2023/594 für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 
Abs. 3 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
nicht der Zulassung bedürfen. 

 

Das Landratsamt Eichstätt erlässt aufgrund des Art. 44 Abs. 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2023/594 vom 16. März 2023 mit 
besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrika-
nische Schweinepest und zur Aufhebung der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 2021/605 (Amtsblatt der Europäischen Union L 79 vom 
17.03.2023, S. 65) sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes  

 

über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen 
(GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), 
das zuletzt durch § 1 Abs. 29 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, für das gesamte Gebiet des Landkreises 
Eichstätt folgende 

 

Allgemeinverfügung: 

 

1. Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 Buch-
stabe c) der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung bedür-
fen und die frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich 
Tierdarmhüllen, verarbeiten, zerlegen und lagern, das bzw. die von 
Schweinen gewonnen wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten 
wurden, ist eine Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsver-
ordnung (EU) Nr. 2023/594 unter Einhaltung nachfolgender Vorausset-
zungen nicht erforderlich (sog. Ausnahme von der Benennung): 

 

a) Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse, einschließlich 
Tierdarmhüllen, von Schweinen aus diesen Betrieben werden aus-
schließlich innerhalb Deutschlands vermarktet, 

b) die tierischen Nebenprodukte von Schweinen aus diesen Be-
trieben werden im Einklang mit Artikel 35 der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 2023/594 innerhalb Deutschlands verarbeitet oder besei-
tigt und 

c) die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung 
wurde dem Landratsamt Eichstätt durch den Betrieb in Textform ange-
zeigt, bevor Fleisch, Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen von 
Schweinen verarbeitet, zerlegt oder gelagert wird, die in einer Sperr-
zone II oder III gehalten wurden. 

 

 

 

 

A M T S B L A T T  
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2. Kosten werden nicht erhoben. 

 

3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung als bekannt gegeben.  

 

Gründe: 

 

Das Landratsamt Eichstätt ist gem. Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 
2 GVVG sachlich und gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) örtlich für den Erlass dieser 
Allgemeinverfügung zuständig. 

 

Begründung zu Nr. 1  

Rechtsgrundlage für die Gewährung von Ausnahmen von der Be-
nennung ist Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung -DV- (EU) 
Nr. 2023/594. Danach kann die zuständige Behörde beschließen, dass 
eine besondere Benennung für Betriebe, die frisches Fleisch und Flei-
scherzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, verarbeiten, zerlegen 
und lagern, das bzw. die von Schweinen gewonnen wurden, die in 
Sperrzonen II oder III gehalten wurden, unter bestimmten Vorausset-
zungen nicht erforderlich ist.  

Mit der Nutzung der Ausnahme steht es den Betrieben frei, jederzeit 
Fleisch von Schweinen, die in einer Sperrzone II oder III gehalten wur-
den, zu verarbeiten, zu zerlegen und zu lagern. Dies umfasst demnach 
auch Fleisch von Schweinen, das für den menschlichen Verzehr geeig-
net, aber nicht EU-weit handelbar ist.  

Bei Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung dürfen 
Fleisch, Fleischerzeugnisse und Tierdarmhüllen aus diesen Betrieben 
nur innerhalb Deutschlands vermarktet werden. Dies gilt auch für 
Fleisch, Fleischerzeugnisse und Tierdarmhüllen von Schweinen, die 
nicht aus einer Sperrzone II oder III stammen. 

Ein EU-weites Inverkehrbringen muss ausgeschlossen werden, 
siehe Art. 44 Abs. 2 Buchstabe b) der DV (EU) Nr. 2023/594. Damit 
die rein nationale Vermarktung dieses Fleisches bzw. dieser Fleischer-
zeugnisse oder Tierdarmhüllen gewährleistet werden kann, sieht das 
Unionsrecht gem. Art. 44 Abs. 2 Buchstabe a) der DV (EU) Nr. 
2023/594 grundsätzlich eine besondere Kennzeichnung als Ersatz der 
gem. Art. 5 der Verordnung -VO- (EG) Nr. 853/2004 vorgesehenen 
Kennzeichnung vor. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Gewährung 
der Ausnahme von der Benennung nur an Lebensmittelunternehmen 
richtet, die nicht den Kennzeichnungsvorgaben der VO (EG) Nr. 
853/2004 unterliegen, entfällt diese Vorgabe für Betriebe im Anwen-
dungsbereich dieser Allgemeinverfügung. 

Mit der Anordnung in Nr. 1 a) dieser Allgemeinverfügung wird die 
grundsätzlich mögliche Vermarktung im grenznahen EU-Ausland un-
terbunden und somit sichergestellt, dass die unionsrechtlichen Vorga-
ben hinsichtlich einer rein nationalen Vermarktung eingehalten werden.  

Weiterhin ist sicherzustellen, dass auch anfallende tierische Neben-
produkte aus Betrieben, die von der Ausnahme von der Benennung Ge-
brauch machen, nicht EU-weit in den Verkehr gebracht werden, son-
dern innerhalb Deutschlands verarbeitet oder beseitigt werden. Damit 
dies sichergestellt wird, sieht das Unionsrecht gem. Art. 44 Abs. 2 
Buchstabe c) der DV (EU) Nr. 2023/594 ab dem Zeitpunkt der Anzeige 
der Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung ausnahmslos 
die Verarbeitung oder Beseitigung gem. Art. 35 der DV (EU) Nr. 
2023/594 vor. Die anfallenden tierischen Nebenprodukte von Schwei-
nen können demnach in zugelassenen Verarbeitungsbetrieben, Ver-
brennungsanlagen oder Mitverbrennungsanlagen nach Art. 24 Abs. 1 
Buchstabe a) – c) der VO (EG) Nr. 1069/2009 verarbeitet oder beseitigt 
werden.  

Die Anordnung der verpflichtenden Anzeige der Inanspruchnahme 
der Ausnahme von der Benennung in Nr. 1 c) dieser Allgemeinverfü-
gung ergeht aufgrund Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG. Es ist erforder-
lich, dass ein Betrieb bei der zuständigen Behörde anzeigt, dass er von 
der Ausnahme von der Benennung Gebrauch machen möchte, bevor er 
Fleisch, Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen von Schweinen verar-
beitet, zerlegt oder lagert, die in einer Sperrzone II oder III gehalten 
wurden. Diese Vorgabe ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Betrieb 

ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benen-
nung verpflichtet ist sicherzustellen, dass die Bedingungen unter Nr. 1 
a) und 1 b) dieser Allgemeinverfügung eingehalten werden und dies 
von der zuständigen Behörde überwacht werden können muss. Dies 
kann nur sichergestellt werden, wenn die zuständige Behörde Kenntnis 
darüber hat, welche Betriebe zu welchem Zeitpunkt die Ausnahme nut-
zen. 

 

Begründung zu Nr. 2 

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kosten-
gesetzes (KG), da die Allgemeinverfügung von Amts wegen zur Auf-
rechterhaltung und Sicherstellung der Zerlegung, Verarbeitung und La-
gerung von Fleisch, Fleischerzeugnissen und Tierdarmhüllen von 
Schweinen aus Sperrzonen II und III im öffentlichen Interesse ergeht. 

 

Begründung zu Nr. 3 

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Ver-
waltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allge-
meinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon 
abweichender Zeitpunkt bestimmt werden. Von der Möglichkeit der 
Fristverkürzung wurde Gebrauch gemacht um den Wirtschaftsbeteilig-
ten ohne zeitliche Verzögerung zu ermöglichen, die Ausnahme von der 
Benennung in Anspruch nehmen zu können. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung Klage erhoben werden bei 
dem  

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80005 München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München. 

 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 

Landratsamt Eichstätt, 20.12.2024 

 

Seitz 

Oberregierungsrätin 

 

 
193 Manövermeldung  

in der Zeit von 20.01.2025 bis 17.02.2025 führt die Bundeswehr im 
Gemeindebereich Beilngries, Nassenfels-Egweil, Adelschlag, Köschin-
ger Forst und StOÜbPl Hepberg eine Wehrübung durch.  

Es werden ca. 90 Soldaten sowie 9 Fahrzeuge an der Übung teil-
nehmen.  
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Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 
 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt  

 

 
194 Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze 

der Stadt Eichstätt (Hebesatzsatzung) vom 21.11.2024 

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.02.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des Ge-
setzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586)) und Art. 18 des Bayeri-
schen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes 
vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385)) in Verbindungmit § 25 Abs. 1 und 2 
des Grundsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 ((BGBl. 1 S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. 1 S. 2294)) und Art. 5 des Bayeri-
sches Grundsteuergesetzes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt 
geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128)) 
erlässt die Stadt Eichstätt folgende Satzung: 

 

§ 1 Hebesätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke 
und Betriebe) 400 v. H. 

2. Grundsteuer B (für bebaute und bebaubare Grundstücke sowie 
Gebäude)  400 v. H. 

 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft 

 

 

Eichstätt, den 16.12.2024 

 

gez. 

Josef Grienberger 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden   

 
  
Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm  

 
195 Vollzug des Wasserverbandsgesetzes (WVG); Antrag auf 

Errichtung eines Wasser- und Bodenverbandes „Bewäs-
serungsverband Hallertau“ mit Sitz in Wolnzach 

 

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm  erlässt folgenden  

 

B E S C H E I D  :  

 

1. Der Wasserverband „Bewässerungsverband Hallertau“ wurde in 
der Errichtungsversammlung in 85290 Geisenfeld, OT Unter-
pindhart am  23.10.2024 durch einstimmigen Beschluss der mehr-
heitlich anwesenden Verbandsmitglieder gegründet.  

2. Der Plan und die Satzung werden hiermit genehmigt. Die Satzung 
hat folgenden Wortlaut:  

 

SATZUNG 
des Bewässerungsverbandes „Bewässerungsverband Haller-

tau“ (in der beschlossenen Fassung vom 23.10.2024) 

 
Vorbemerkung: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird für Amts-, Funktions- 
und Personenbezeichnungen die männliche Sprachform verwendet (ge-
nerisches Maskulinum). Dennoch gelten sämtliche Personenbezeich-
nungen gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

I. Name, Sitz, Verbandsgebiet 

§ 1 Firma und Sitz 

Der Verband führt den Namen „Bewässerungsverband Haller-
tau”. 

Der Verband hat seinen Sitz in Wolnzach (85283, Kellerstraße 1). 
Er ist ein Wasserverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bo-
denverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12. Februar 1991 
(BGBl I, S. 405). 

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts; er ist 
keine Gebietskörperschaft. 

§ 2 Verbandsgebiet 

(1) Das Verbandsgebiet erstreckt sich auf die vorteilshabenden 
Grundstücke mit landwirtschaftlichen Sonderkulturen, insbeson-
dere die Hopfenflächen in nachfolgenden Bereichen:  

 

im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm 

in allen Gemarkungen der Gemeinden: 

 Wolnzach 

 Schweitenkirchen 

 Münchsmünster 

 Pörnbach 

in den Gemarkungen: 

 Rottenegg, Untermettenbach, Unterpindhart, Gaden b. 
Geisenfeld, Zell, Parleiten, Geisenfeldwinden, Engelbrechts-
münster, Geisenfeld bis südl. Rand Feilenforst, Schillwitz-
ried, Nötting, Ilmendorf (Gemeinde Geisenfeld) 

 Eberstetten, Förnbach, Uttenhofen, Sulzbach, Tegernbach, 
Angkofen, Haimpertshofen, Walkersbach, Gundamsried, Af-
falterbach, Ehrenberg (Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Ilm) 
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 Waal, Rohr, Gambach, Rohrbach, Fahlenbach, Burgstall (Ge-
meinde Rohrbach) 

 Seibersdorf, Weichenried (Gemeinde Hohenwart) 

 Oberwöhr, Dünzing, Oberhartheim (Gemeinde Vohburg a.d. 
Donau) 

 Strobenried (Gemeinde Gerolsbach) 

 Langenbruck, Winden a. Aign, Hög bis südl. Rand Feilenforst 
(Gemeinde Reichertshofen) 

 Entrischenbrunn (Gemeinde Hettenshausen) 

 Mitterscheyern (Gemeinde Scheyern) 

 

im Landkreis Kelheim 

 in allen Gemarkungen der Gemeinden: 

 Aiglsbach 

 Attenhofen 

 Elsendorf 

 Mainburg 

 Neustadt a.d. Donau 

 Siegenburg 

 Biburg 

 Kirchdorf 

 Volkenschwand 

 Train 

 Rohr in Niederbayern 

 Wildenberg 

in den Gemarkungen: 

 Hörlbach, Offenstetten, Abensberg, Sandhaarlanden (Gemeinde 
Abensberg) 

 Oberschambach (Gemeinde Saal an der Donau) 

 

im Landkreis Freising 

in allen Gemarkungen der Gemeinden:   

 Au i. d. Hallertau 

 Rudelzhausen 

 Hörgertshausen 

 Paunzhausen 

in den Gemarkungen:   

 Sillertshausen, Pfettrach (Gemeinde Attenkirchen) 

 Dürnhaindlfing (Gemeinde Wolfersdorf) 

 Gammelsdorf, Enghausen (Gemeinde Gammelsdorf) 

 Enghausen, Margarethenried (Gemeinde Mauern) 

 Inzkofen (Gemeinde Wang) 

 Appersdorf (Gemeinde Zolling) 

 

im Landkreis Eichstätt 

in allen Gemarkungen der Gemeinden: 

 Pförring  

 Mindelstetten 

 Oberdolling 

in den Gemarkungen: 

 Hagenhill, Laimerstadt, Tettenwang, Berghausen (Gemeinde Alt-
mannstein) 

 

im Landkreis Landshut 

in allen Gemarkungen der Gemeinden: 

 Pfeffenhausen 

 Obersüßbach 

in den Gemarkungen: 

 Niederhatzkofen, Schmatzhausen, Pfeffenhausen, Oberlauter-
bach (Gemeinde Rottenburg) 

 Türkenfeld, Schmatzhausen, Petersglaim (Gemeinde Hohent-
hann) 

 Schmatzhausen, Neuhausen, Stollnried (Gemeinde Weihmichl) 

 Schatzhofen (Gemeinde Furth) 

 

im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 

in den Gemarkungen: 

 Oberlauterbach (Gemeinde Aresing) 

 Diepoltshofen (Gemeinde Waidhofen) 

 Hohenried bis südl. Rand St 2044 (Gemeinde Brunnen) 

 Mühlried bis südl. Rand B300 (Gemeinde Schrobenhausen) 

 

(2) Die grundstücksgenaue Zuordnung ist im Verbandsbüro (85283 
Wolnzach, Kellerstraße 1) und im Landratsamt Pfaffenhofen an 
der Ilm (85276 Pfaffenhofen, Hauptplatz 22) zu den Öffnungs-
zeiten einsehbar. 

 

II. Mitgliedschaft, Aufgabe, Unternehmen 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Wer einen Vorteil aus der Durchführung der Verbandsaufgabe zu 
erwarten oder wer Maßnahmen des Verbands zu dulden hat, hat 
Anspruch auf Aufnahme als Verbandsmitglied in den Verband. 
Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

(2) Die Mitgliedschaft im Bewässerungsverband Hallertau können er-
halten: 

a) Eigentümer und Nießbraucher von Grundstücken und Anlagen, 
die beim Verband Grundstücke zur Bewässerung angemeldet haben 
(dingliche Mitglieder) sowie deren Rechtsnachfolger; 

b) Pächter, die beim Verband Grundstücke zur Bewässerung ange-
meldet haben; sie werden den Eigentümern von Grundstücken 
gleichgestellt (dingliche Mitglieder); 

c) Eigentümer von Grundstücken, die nur Anlagen des Verbands zu 
dulden haben (duldende Mitglieder) sowie deren Rechtsnachfol-
ger;  

d) Gemeinden, die im Verbandsgebiet liegen (institutionelle Mit-
glieder). 

Gemeinsame Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grund-
stücks gelten als ein Mitglied. 

(3) Der Verband stellt ein Mitgliederverzeichnis auf. Der Verband 
hält das Mitgliederverzeichnis aktuell. Das Mitgliederverzeichnis 
ist nicht Bestandteil dieser Satzung. 

(4) Die Aufsichtsbehörde (Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm) 
erhält eine Abschrift des Mitgliederverzeichnisses und seiner Än-
derungen. 

 

§ 4 Aufhebung der Mitgliedschaft 

(1) Ab der Einwilligung zur Beteiligung an der Errichtung von Infra-
struktur gelten für die Aufhebung der Mitgliedschaft die Vorgaben 
des § 24 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandsgesetz - WVG). 

(2) Bis zum Abschluss der Planungsphase und vor Beginn der Errich-
tung von Infrastruktur im jeweiligen Bauabschnitt, dem ein Mit-
glied zugehörig ist, gilt folgende Regelung: 

Das Mitglied kann einen schriftlichen Antrag zur Aufhebung der 
Mitgliedschaft im Verband stellen. Voraussetzung für eine Aufhebung 
der Mitgliedschaft ist, dass anteilige Kosten der Planungsphase begli-
chen sind.  

Sofern die anteiligen Kosten der Planungsphase beglichen sind, hat 
der Verbandsvorstand die Aufhebung der Mitgliedschaft zu genehmi-
gen. 
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§ 5 Aufgabe 

Der Verband hat die Aufgabe, für seine Mitglieder Betriebswasser 
aus Gewässern (Oberflächenwasser und Uferfiltrat) zu beschaffen und 
für den Zweck der landwirtschaftlichen Bewässerung bereitzustellen. 

 

§ 6 Unternehmen 

(1) Zur Durchführung seiner Aufgabe hat der Verband die zur Gewin-
nung, Förderung, Speicherung und Verteilung von Betriebswasser 
notwendigen Anlagen, wie Entnahmebauwerke, Pumpstationen, 
Speicherbecken, Verteilungsleitungen und Einzelgrundstücks- oder 
Sammelanschlüsse zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu unter-
halten und stillzulegen. Die Wasserzähler werden vom Verband ge-
stellt und gewartet.  

(2) Der Verband hat die zur Wassergewinnung erforderlichen wasser-
rechtlichen Gestattungen zu beantragen und zu verwalten.  

(3) Das Unternehmen ergibt sich aus dem aufgestellten Verzeichnis der 
Anlagen und den Bestandsplänen. Die Pläne sind nicht Bestandteil 
der Satzung. 

 

§ 7 Ausführung des Unternehmens 

Der Verbandsvorsteher unterrichtet die Behörden, deren Tätigkeits-
bereich berührt wird, rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten und zeigt de-
ren Beendigung an. 

 

§ 8 Benutzung von Grundstücken für das Unternehmen 

(1) Der Verband ist berechtigt, die im Verbandsgebiet liegenden 
Grundstücke seiner Mitglieder zu betreten und zu benutzen, so-
weit dies für die Durchführung des Unternehmens erforderlich 
ist. 

(2) Entstehen dem Betroffenen durch die Benutzung unmittelbare 
Vermögensnachteile, kann er einen Ausgleich verlangen. Kann 
der Ausgleich nicht durch Maßnahmen im Rahmen des Unter-
nehmens durchgeführt werden, ist eine angemessene Entschä-
digung in Geld zu leisten. Bei der Festsetzung der Entschädi-
gung bleiben eine Beeinträchtigung der Nutzung und eine 
Wertminderung des Grundstücks unberücksichtigt, soweit sie 
durch einen Vorteil aus der Durchführung des Unternehmens 
ausgeglichen werden, der bei der Berechnung des Verbandsbei-
trags nicht berücksichtigt ist. 

(3) Kommt eine Einigung über den Ausgleich nicht zustande, 
entscheidet der Verbandsvorstand durch schriftlichen Bescheid. 

 

§ 9 Bewässerungsbetrieb und sonstige Maßnahmen 

(1) Der Bewässerungsbetrieb ist durch eine Bewässerungsordnung 
zu regeln. 

(2) Die Bewässerungsordnung enthält insbesondere Regelungen 
über den Bezug von Betriebswasser, Bewässerungskontingente 
und Bewässerungszeiten sowie die Folgen von Verstößen ge-
gen die Bewässerungsordnung.  

 

III. Verfassung 

 

§ 10 Verbandsorgane 

Die Organe des Verbands sind: 

1. die Verbandsversammlung (Versammlung der  

Mitglieder) 

2. der Verbandsvorstand. 

 

§ 11 Niederschriften 

(1) Über den Verlauf der Sitzungen der Verbandsorgane sind Nie-
derschriften anzufertigen. 

(2) In den Niederschriften sind Gegenstand, Ort und Tag der Sit-
zungen, Art und Ergebnis der Abstimmungen sowie die Be-
schlüsse und Wahlergebnisse festzuhalten. 

(3) Die Niederschrift ist vom Verbandsvorsteher, dem Protokoll-
führer und einem Mitglied des jeweiligen Verbandsorgans zu 
unterschreiben. Eine Abschrift der Niederschrift ist der Auf-
sichtsbehörde zu übermitteln. 

 

Die Verbandsversammlung 

 

§ 12 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung ist die Versammlung der Verbandsmit-
glieder. 

 

§ 13 Aufgaben der Verbandsversammlung 

(1) Die Aufgaben der Verbandsversammlung bestimmen sich 
nach dem Wasserverbandsgesetz und dieser Satzung. Die Ver-
bandsversammlung beschließt über alle Verbandsangelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung. 

(2) Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie der 
Stellvertretung, 

b) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, grund-
sätzlicher Änderungen des Unternehmens oder der Auf-
gaben sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik, 

c) Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflö-
sung des Verbandes, 

d) Festsetzung des Wirtschaftsplans sowie von Nachtrags-
plänen, 

e) Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Wirt-
schaftsplans, 

f) Entlastung des Verbandsvorstands, 

g) Feststellung der Jahresrechnung (Jahresabschluss), 

h) Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und Anstel-
lungsverhältnisse, 

i) Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Ver-
bandsvorstandsmitgliedern und dem Verband, 

j) Beratung des Verbandsvorstandes in allen wichtigen An-
gelegenheiten, 

k) Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, die ihr vom 
Verbandsvorstand oder der Aufsichtsbehörde vorgelegt 
werden, 

l) Erlass einer Wahlordnung, 

m) Erlass einer Geschäftsordnung für den Verband, 

n) Wahl der Schaubeauftragten. 

 

§ 14 Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsvorsteher beruft die Verbandsversammlung un-
ter Angabe der Tagesordnung ein. 

(2) Die Verbandsversammlung ist mindestens einmal im Jahr 
einzuberufen. Sie muss außerdem ohne Verzug einberufen werden, 
wenn es ¼ der Verbandsmitglieder oder die Aufsichtsbehörde unter 
Angabe des Zwecks oder der Gründe verlangen. Wird dem Verlan-
gen nicht entsprochen, so kann die Aufsichtsbehörde die Verbands-
versammlung einberufen und die Tagesordnung festsetzen. 

(3) Die Ladungsfrist beträgt mindestens eine Woche. In dringen-
den Fällen kann der Verbandsvorsteher die Frist bis auf 24 Stunden 
abkürzen; in der Ladung ist darauf hinzuweisen. 

(4) Der Verbandsvorsteher lädt ferner die Mitglieder des Ver-
bandsvorstandes und die Aufsichtsbehörde ein. 

 

§ 15 Sitzung der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsvorsteher bereitet die Beratungsgegenstände 
der Verbandsversammlung vor und führt den Vorsitz. Bei seiner 
Verhinderung leitet sein Vertreter die Verbandsversammlung. 
Wenn der Verbandsvorsteher selbst Verbandsmitglied ist, hat er 
ein Stimmrecht. 
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(2) Zu Beginn der Sitzung ist ein Verzeichnis der erschienenen 
Verbandsmitglieder aufzustellen. 

(3) Der Verbandsvorsteher unterrichtet die Verbandsversamm-
lung über die Angelegenheiten des Verbandes. Jedem Verbands-
mitglied ist auf Verlangen Auskunft über die Angelegenheiten 
des Verbandes zu geben, die mit dem Verhandlungsgegenstand in 
Zusammenhang stehen. 

(4) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde und die Mitglieder des 
Verbandsvorstandes sind befugt in der Sitzung das Wort zu er-
greifen. 

 

§ 16 Beschlüsse der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder ordnungsgemäß geladen wurden und mindestens 1/10 der 
Mitglieder anwesend ist. Ist eine Angelegenheit wegen Be-
schlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird die Verbands-
versammlung zur Behandlung desselben Gegenstandes erneut ge-
laden, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig, wenn darauf in dieser Ladung hingewiesen wor-
den ist.  

(2) Die Verbandsversammlung beschließt mit Mehrheit der in 
der Sitzung anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Verbandsvorstehers, wenn er stimmbe-
rechtigt ist; sonst gilt Stimmengleichheit als Ablehnung.   

(3) Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme.  

 

Der Verbandsvorstand 

 

§ 17 Amtsdauer, Wahlen 

(1) Die Amtsdauer des Verbandsvorstandes beträgt fünf Jahre. Sie wird 
durch etwaige Hofübergaben nicht berührt. Der Verbandsvorstand 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Verbandsvorstand aus, so ist für den 
Rest der Wahlperiode eine Ersatzperson zu wählen, spätestens in 
der nächsten Verbandsversammlung.  

(3) Die Wahlen werden nach einer Wahlordnung durchgeführt. Die 
Wahlordnung ist von der Verbandsversammlung zu beschließen. 

 

§ 18 Zusammensetzung des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus einem Verbandsvorsteher und 
fünf weiteren Vorstandsmitgliedern.  

(2) Der Verbandsvorsteher muss nicht aus dem Kreis der Verbands-
mitglieder gewählt werden. 

(3) Die fünf weiteren Vorstandsmitglieder sind aus dem Kreis der 
Verbandsmitglieder zu wählen. Dabei ist aus den Landkreisen 
Pfaffenhofen an der Ilm, Kelheim, Freising, Eichstätt, Landshut 
je ein Verbandsmitglied in den Verbandsvorstand zu wählen. 

(4) Stellvertreter des Verbandsvorstehers muss ein Vorstandsmit-
glied sein. 

 

§ 19 Entschädigung 

Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Die Vorstands-
mitglieder können eine Aufwandsentschädigung erhalten. Auslagen 
werden Ihnen auf Antrag ersetzt. 

 

§ 20 Aufgaben des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand leitet den Verband nach Maßgabe des 
Wasserverbandsgesetzes und dieser Satzung. Ihm obliegen alle 
Geschäfte, die nicht durch Gesetz oder nach dieser Satzung der 
Verbandsversammlung oder dem Verbandsvorsteher vorbehalten 
sind. 

(2) Zu den Aufgaben des Verbandsvorstandes gehören insbeson-
dere: 

a) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und seiner Nach-
träge, 

b) die Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung (Jahres-
abschluss), 

c) die Ermittlung der Beitragsverhältnisse, 

d) die Festsetzung und Einziehung von Geldbeiträgen vor 
Ermittlung des Beitrags-verhältnisses, 

e) Entscheidung über Aufnahmeanträge zur Mitgliedschaft, 

f) Entscheidung über Anträge zur Aufhebung der Mitglied-
schaft, 

g) die Beschlussfassung über die sonstigen Veränderungen 
des Unternehmens und des Plans, 

h) die Bestellung von Abteilungsleitern für die Bewässe-
rungsabteilungen und deren Untergliederung sowie deren 
Abberufung, 

i) der Erlass der erforderlichen Dienstanweisungen für die 
Abteilungsleiter, 

j) die Entscheidung über den Ausgleich von Vermögens-
nachteilen bei Benutzung von Grundstücken der Ver-
bandsmitglieder, 

k) die Beschlussfassung über die Enteignung von Verbands-
grundstücken und über die zu leistende Entschädigung, 

l) die Anordnung eventuell notwendig werdender, den Be-
wässerungsbetrieb einschränkender Maßnahmen,  

m) die Einstellung, Entlassung und Vergütung von Personal, 

n) die Einstellung, Entlassung und Vergütung eines oder 
mehrerer Geschäftsführer, 

o) Erlass einer Bewässerungsordnung, 

p) Beschluss über Entschädigungssätze für Arbeiten an der 
Verbandsanlage durch ein Verbandsmitglied, 

q) Festsetzung der Höhe des Säumniszuschlages. 

(3) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Sie sind im 
Verband insbesondere dafür verantwortlich, dass die Bestim-
mungen der Satzung eingehalten und die Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung ausgeführt werden. Ein Vorstandsmit-
glied, das seine Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus entste-
henden Schadens verpflichtet. Der Schadensersatzanspruch 
verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der 
Verband von dem Schaden und der Person des Ersatzpflich-
tigen Kenntnis erlangt. 

 

§ 21 Sitzungen des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorsteher beruft den Verbandsvorstand unter 
Angabe der Tagesordnung ein. 

(2) Der Verbandsvorstand ist mindestens einmal im Jahr einzu-
berufen. Er muss außerdem ohne Verzug einberufen werden, 
wenn es 3 Vorstandsmitglieder verlangen. Die Aufsichtsbehörde 
kann den Verbandsvorstand zur Sitzung einberufen; sie kann für 
sich die Leitung ohne Stimmrecht beanspruchen. 

(3) Die Ladungsfrist beträgt mindestens eine Woche. In dringen-
den Fällen kann der Verbandsvorsteher die Frist bis auf 24 Stun-
den abkürzen; in der Ladung ist dann auf die Dringlichkeit hinzu-
weisen. 

(4) Verbandsvorstandsmitglieder, die verhindert sind, teilen das 
unverzüglich ihrer Stellvertretung und dem Verbandsvorsteher 
mit. 

 

§ 22 Beschlussfassung des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der ordnungsgemäß geladen wurden und mindestens 3 Mitglieder 
anwesend sind. Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähig-
keit zurückgestellt worden und wird der Verbandsvorstand zur 
Behandlung desselben Gegenstandes erneut geladen, so ist er 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, 
wenn darauf in dieser Ladung hingewiesen worden ist. 
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(2) Der Verbandsvorstand beschließt mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Vorstandsmitglieder. Jedes Vorstandsmit-
glied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Verbandsvorstehers den Ausschlag. 

 

§ 23 Geschäfte des Verbandsvorstehers 

(1) Der Verbandsvorsteher hat die Geschäfte zu erledigen, die ihm 
durch das Wasserverbandsgesetz und diese Satzung zugewie-
sen sind. Er unterrichtet in angemessenen Zeitabständen die an-
deren Mitglieder des Verbandsvorstandes über die Verbandsan-
gelegenheiten und hört ihren Rat zu wichtigen Geschäften. 

(2) Insbesondere gehört zu den Aufgaben des Verbandsvorstehers: 

a) die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des 
Verbandes, 

b) der Vorsitz im Verbandsvorstand und in der Verbands-
versammlung, 

c) die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des 
Verbandsvorstandes und der Verbandsversammlung, 

d) die Aufsicht über die Verbandsarbeiten und die Überwa-
chung der Verbandsanlagen, 

e) die Einziehung der Verbandsbeiträge, 

f) die Anweisung von Einnahmen und Ausgaben der Ver-
bandskasse, 

g) die Aufsicht über die Kassenverwaltung und das Perso-
nal,  

h) die Unterrichtung der Verbandsmitglieder über die Ange-
legenheiten des Verbandes und deren Anhörung wenigs-
tens einmal im Jahr.  

 

§ 24 Abteilungsleiter 

Das Verbandsgebiet kann nach Vorliegen von Planungsergebnissen 
in Abteilungen untergliedert werden. Der Verbandsvorstand kann Ab-
teilungsleiter berufen. 

(1) Die Abteilungsleiter sind die Bevollmächtigten des Verbandsvor-
standes in den jeweiligen Bewässerungsabteilungen, für die sie be-
stellt sind. Für jede Bewässerungsabteilung kann ein Abteilungslei-
ter bestellt werden. Sie stehen im Dienst des Wasserverbandes und 
sind ehrenamtlich tätig; sie können durch Beschluss des Vorstandes 
eine Aufwandsentschädigung erhalten. Auslagen werden Ihnen auf 
Antrag ersetzt. 

(2) Die Geschäfte der Abteilungsleiter, insbesondere ihre Rechte und 
Pflichten, werden in einer Dienstanweisung festgelegt. Sie werden 
vom Verbandsvorstand zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer 
Dienstgeschäfte verpflichtet. 

(3) Der Verbandsvorstand kann den Verlust des Amtes als Abteilungs-
leiter aussprechen, wenn ein wichtiger Grund, insbesondere grobe 
Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben vor-
liegt oder wenn dies von mindestens ¾ der Verbandsmitglieder im 
Beregnungsgebiet gefordert wird, für das der Abteilungsleiter be-
stellt ist. 

(4) Die Amtszeit eines Abteilungsleiters beträgt in der Regel 5 Jahre.  

(5) Scheidet ein Abteilungsleiter vor Ablauf der Amtszeit aus oder wird 
er vom Verbandsvorsteher abberufen, so ist binnen 8 Wochen ein 
Nachfolger zu bestellen. 

 

IV. Haushalt, Beiträge 

§ 25 Geschäftsjahr, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss 

(1) Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr. 

(2) Nach Ende des Geschäftsjahres sind ein Jahresabschluss in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften der §§ 238 ff. HGB, 
wobei die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB für 
kleine Kapitalgesellschaften Anwendung finden und ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus einer 
Erfolgsplanung, der die geplanten Aufwendungen und Erträge 
umfasst sowie aus einem Finanzplan, der die geplanten Investiti-
onen und benötigten Finanzmittel aufzeigt. Der Jahresabschluss 

und der Wirtschaftsplan sind innerhalb der einem ordnungsmäßi-
gen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustellen (§ 243 
HGB).   

(3) Der Jahresabschluss ist von zwei Rechnungsprüfern zu prüfen. 
Die Rechnungsprüfer werden von der Mitgliederversammlung 
bestimmt. Das Ergebnis der Prüfung ist der Mitgliederversamm-
lung zur Kenntnis zu bringen. Der Jahresabschluss und der Wirt-
schaftsplan sind der Mitgliederversammlung zur Genehmigung 
vorzulegen. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Ent-
lastung des Verbandsvorstands.  

 

§ 26 Beiträge 

(1) Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leis-
ten, die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlich sind. Grund-
stückseigentümer, die nur Anlagen zu dulden haben (duldende 
Mitglieder), sind von allen Verbandsbeitragskosten befreit. 

(2) Die Beiträge werden jährlich von der Verbandsversammlung zu-
sammen mit dem Wirtschaftsplan festgesetzt. Sie gliedern sich 
auf in: 

 

1. Nutzungskosten - Beitrag A 

zur Deckung der Baukosten, die dem jeweiligen Mitglied zuge-
rechnet werden, wird ab Inbetriebnahme oder Fertigstellung der Ge-
samtanlage über eine Dauer von 20 Jahren (Anlehnung an die amtliche 
AfA Tabelle vom Bundesministerium der Finanzen, IV A 8 - S-1551 - 
122/96 Erlass vom 19.11.1996, bestätigt durch BMF Schreiben vom 
15.03.2024) der Beitrag A erhoben. 

Die Höhe ermittelt sich anhand der Baukosten für die Herstellung 
der Bewässerungsinfrastruktur.  

Diese Beiträge verteilen sich auf die Mitglieder nach den Flächen 
(Hektar) der zur Bewässerung angemeldeten Grundstücke. Die Höhe 
dieser Beiträge wird bei der Endabrechnung der Planungs- oder Bau-
kosten festgestellt. Eine Abrechnung nach Bauabschnitten ist möglich.  

Bis zur Endabrechnung können von den Verbandsmitgliedern Vo-
rauszahlungen auf diese Beiträge erhoben werden, die bei der Endab-
rechnung angerechnet werden. Für Verbandsmitglieder, die erst nach 
der Fertigstellung und Baukostenermittlung mit zusätzlichen Bewässe-
rungsflächen in den Verband eintreten, werden die Beiträge vom Ver-
bandsvorstand festgesetzt. Die Höhe dieser Beiträge kann von der Höhe 
früherer Beitragssätze abweichen. 

 Die Verpflichtung zur Beitragszahlung über die Laufzeit von 20 
Jahren ist nicht kündbar. Der Verbandsvorstand ist berechtigt Voraus-
zahlungen und Sonderzahlungen auf die Beiträge über die Laufzeit zu 
vereinbaren. 

2. Betriebskosten - Beitrag B 

zur Deckung der laufenden Kosten für den Betrieb und die Unter-
haltung der Verbandsanlagen sowie zur Deckung der Verwaltungskos-
ten. Der Beitrag B setzt sich zusammen aus verbrauchsabhängigen 
Kosten (z.B. Strom) und verbrauchsunabhängigen Kosten, insbeson-
dere Wartungs-, Verwaltungs- und Finanzierungskosten.  

Die Grundgebühren (verbrauchsunabhängigen Kosten) verteilen 
sich auf die Mitglieder nach dem Verhältnis der Flächen (Hektar) der 
zur Bewässerung angemeldeten Grundstücke.  

Die verbrauchsabhängigen Kosten werden in Abhängigkeit des 
Wasserverbrauchs erhoben. 

Für die Betriebskosten (Beitrag B) kann während des Jahres eine 
Vorauszahlung erhoben werden. Die Vorauszahlung ist nach Ablauf 
des Bewässerungsjahres zu verrechnen. Nachzahlungen sind sofort fäl-
lig. Überzahlungen sind zu erstatten oder werden auf das nachfolgende 
Jahr angerechnet. 

3. Instandhaltungsrücklage 

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes wird durch den Verbandsvor-
stand ein Beitrag als Instandhaltungsrücklage erhoben. Er dient zur De-
ckung von Reparaturen. 

(3) Ein ausscheidendes Mitglied kann die Erstattung der Baukosten 
nicht verlangen. 
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(4) Bei einer Beendigung des Unternehmens werden die Kosten der 
Endabrechnung auf die Mitglieder umgelegt. 

 

§ 27 Beitragsbuch 

(1) Die Beitragsverhältnisse der Mitglieder ergeben sich aus den 
Hektar-Flächen der zur Bewässerung angemeldeten Grundstücke 
der Verbandsmitglieder, aus offenen Baukostenanteilen, sowie 
aus den von den Verbandsmitgliedern der jeweiligen Bewässe-
rungsanlage entnommenen Wassermengen. Zur Feststellung der 
entnommenen Wassermengen sind entsprechende Zähler einzu-
bauen. Über diese Beitragsgrundlagen sind vom Verband ständig 
Aufzeichnungen zu führen und fortzuschreiben (Beitragsbuch). 

(2) Die Beiträge werden den Verbandsmitgliedern alljährlich durch 
die nach dem Beitragsbuch erstellten Rechnungen bekanntgege-
ben. 

 

§ 28 Beitragserhebung 

(1) Der Verbandsvorsteher legt Beiträge und Kosten auf die Ver-
bandsmitglieder entsprechend ihrer Beitragsverhältnisse und den 
Beschlüssen des Verbandsvorstandes um. 

(2) Die Verbandsbeiträge werden durch einen Beitragsbescheid er-
hoben. Die Verbandsbeiträge werden 4 Wochen nach Zustellung 
des Beitragsbescheides fällig. 

(3) Der Verbandsvorstand kann Beitragsstundungen gewähren unter 
der kaufmännischen Sorgfaltspflicht. 

 

§ 29 Folgen des Rückstandes 

Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszu-
schlag zu entrichten. Die Höhe des Säumniszuschlages wird vom Ver-
bandsvorstand allgemein beschlossen. 

 

V. Verwaltung 

 

§ 30 Personal 

(4) Der Verband stellt gemäß den Beschlüssen des Verbandsvor-
standes Personal (z.B. Geschäftsführer, Kassenverwalter, tech-
nisches Personal) für die Durchführung des Verbandsunterneh-
mens ein. . 

 

§ 31 Verbandsschau 

(1) Zur Feststellung des Zustandes, der vom Verband zu betreuen-
den Anlagen, kann eine Verbandsschau durchgeführt werden. 
Die Verbandsversammlung wählt je Landkreis zwei Beauf-
tragte des Verbands (Schaubeauftragte). Schauführer ist der 
Verbandsvorsteher, sein Stellvertreter oder ein von ihm be-
stimmtes Verbandsvorstandsmitglied. Die Abteilungsleiter sind 
hinzuzuziehen. 

(2) Der Verbandsvorsteher macht Zeit und Ort der Verbandsschau 
rechtzeitig bekannt und lädt die Aufsichtsbehörde zur Teil-
nahme ein. Die Verbandsmitglieder sind berechtigt, an der 
Schau teilzunehmen. 

(3) Der Schauführer zeichnet den Verlauf und das Ergebnis der 
Verbandsschau auf und gibt den Schaubeauftragten und den 
sonstigen Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung. Der Ver-
bandsvorsteher lässt Mängel abstellen und unterrichtet die Auf-
sichtsbehörde. Er sammelt die Aufzeichnungen im Schaubuch 
und vermerkt, wenn Mängel abgestellt sind. 

 

§ 32 Satzungsänderungen 

(1) Der Beschluss über die Änderung der Satzung und der Aufgabe 
des Verbandes erfordert eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung. 

(2) Die Änderung der Satzung bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde. 

 

§ 33 Ordnungsgelder 

Zwangsgelder fallen an den Verband. 

 

§ 34 Aufsicht 

Der Verband unterliegt der Rechtsaufsicht durch das Landratsamt 
Pfaffenhofen an der Ilm als Aufsichtsbehörde. 

 

§ 35 Bekanntmachungen 

(1) Die Satzung des Bewässerungsverbandes Hallertau wird in den 
Amtsblättern der Landratsämter Pfaffenhofen an der Ilm, Kel-
heim, Freising, Eichstätt, Landshut Neuburg-Schrobenhausen 
auf Kosten des Verbandes bekanntgemacht und veröffentlicht. 

(2) Sonstige, nur für die Verbandsmitglieder bestimmte Informati-
onen, werden diesen in Textform mitgeteilt. Alternativ genügt 
ein Hinweis auf die Stelle, an der die Mitteilungen eingesehen 
werden können. 

 

§ 36 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 21.12.2024 in Kraft. 

 

3.  Kosten 
Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. Kosten sind vom Verband zu tra-
gen. Auslagen werden im Nachgang gesondert erhoben. 

 

 

B e g r ü n d u n g :  

1. Sachverhalt:  

Am 28.07.2024 wurde von Herrn Dr. Stampfl der Antrag auf Er-
richtung des Bewässerungsverbandes unter dem Namen „Bewässe-
rungsverband Hallertau“ beim Landratsamt  Pfaffenhofen a.d.Ilm ein-
gereicht. Dem Schreiben lagen 5 Anlagen bei (Antragsschreiben, Sat-
zungsentwurf, Mitgliederverzeichnis, digitale Karte der Gemarkungen, 
Gemeinden). Als Antragsteller unterschrieb Herr Dr. Stampfl.  Der Ver-
band wird nicht von Amts wegen errichtet. Der Antrag wurde zunächst 
im Sinne des  § 11 WVG geprüft, insbesondere der Umfang der Unter-
lagen, die Verbandskulisse. Gemäß § 13 Abs. 1 WVG wurden die Be-
teiligten nach  § 8 WVG geprüft und festgestellt. 

Mit Schreiben vom 20.08.2024 erhielten die Landratsämter 
Eichstätt, Freising, Kelheim, Landshut und Neuburg/Donau die Bitte 
um Zustimmung, dass das Landratsamt Pfaffenhofen federführend tätig 
ist, bis der Verband mit Sitz in Wolnzach entstanden ist. Dem stimmten 
alle Landratsämter zu.  

Die Errichtungsunterlagen wurden im Landratsamt in der Zeit vom 
02.09.2024 bis einschließlich zum 04.10.2024  öffentlich ausgelegt. 
Dies wurde im Amtsblatt und auf der Homepage des Landratsamtes 
Pfaffenhofen a.d.Ilm öffentlich bekannt gemacht. Mit Schreiben des 
Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm vom 21.08.2024 übersandten wir 
an alle Gemeinden, in denen Grundstücke des Verbandes liegen, die 
Antragsunterlagen mit der Bitte diese ebenfalls im gleichen Zeitraum 
für mindestens einen Monat öffentlich auszulegen, sowie dies vorher 
ortsüblich bekanntzumachen. Nach Fristablauf wurde bekannt, dass in 
der Gemeinde Nandlstadt keine Bekanntmachung und Auslegung er-
folgte. Die dort liegenden Flächen wurden für das weitere Verfahren 
ausgeschlossen.  
Das Verbandsgebiet liegt dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm 
grundstücksgenau vor als Feldstücksnummern (FIDs) bzw. ggf. alter-
nativ als Flurnummer/Gemarkungen (siehe Anlage). 

Einwendungen von Beteiligten wurden weder im Vorfeld noch in 
der Versammlung erhoben. Dem Landratsamt wurden allerdings vor 
der Verhandlung 16 Schreiben vorgelegt. Es handelt sich um Schreiben 
von drei anerkannten Umweltvereinigungen, von sieben Personen aus 
der Landwirtschaft, von vier Fischereivereinen und von zwei Wasser-
kraftbetreibern.  

Die eingegangenen Schreiben wurden geprüft, ob nach dem aktuel-
len Stand der Planung möglicherweise eine Betroffenheit vorliegen 
kann und es sich um Beteiligte nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 WVG handeln 
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könnte. Aber erst nach Abschluss der Infrastrukturplanung ist hinrei-
chend konkret abschätzbar, ob durch einen der Einwender künftige 
Maßnahmen zu dulden sein müssten. Gleichzeitig wurde streng zwi-
schen dem Errichtungsverfahren nach den Maßgaben des WVG und 
sich daran ggf. anknüpfenden wasserrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren unterschieden. In den materiellen Genehmigungsverfahren werden 
auch Fachstellen wie beispielsweise die Untere Naturschutzbehörde o-
der das Wasserwirtschaftsamt beteiligt und nehmen zu den thematisier-
ten Punkten wie der etwaigen Lage in einem FFH-Gebiet oder der zu-
lässigen Entnahmemenge Stellung. Die 16 Einwender wurden nicht als 
Beteiligte im Sinne des Wasserverbandsgesetzes festgestellt. vorge-
brachte Bedenken zum Verfahren der Verbandserrichtung wurden als 
beachtlich gewertet und als Einwendungen bzw. Vorschläge der Ver-
sammlung vorgestellt.  

Im Errichtungstermin am 23.10.2024 im Gasthof in 85290 Geisen-
feld-Unterpindhart wurde zunächst das Vorhaben vorgestellt und erläu-
tert. Den Beteiligten wurden die eingegangenen Schreiben verlesen und 
zur Abstimmung gestellt, ebenso wie eine Einwendung vor Ort durch 
einen Gast. Die anwesenden Beteiligten sollten über den vollständigen 
Inhalt der Schreiben informiert sein, um deren Inhalte ggf. bei ihrer Ent-
scheidung einfließen lassen zu können. Alle Einwendungen wurden in 
den sich anschließenden Abstimmungen mehrheitlich abgelehnt. Im 
Anschluss fassten die Stimmberechtigten den einstimmigen Errich-
tungsbeschluss zu Errichtung, Plan und Satzung.  

In der Versammlung wurde von den Anwesenden Herr Dr. Johan-
nes Stampfl einstimmig zu weiteren Verfahrenshandlungen für den 
Verband bis zur Wahl eines handlungsfähigen Vorstandes bevollmäch-
tigt.  
 

 2. Rechtliche Würdigung:  

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm  ist nach §§ 72, 73 WVG in 
Verbindung mit Art. 2 Bayer. AGWVG sachlich und nach Art. 3 
BayVwVfG örtlich zuständig.  

Die Genehmigung der Errichtung kann aus Gründen des öffentli-
chen Interesses versagt werden, insbesondere wenn in Aussicht genom-
mene Verbandsaufgaben anderweitig besser gelöst werden können oder 
einer bereits bestehenden Einrichtung wahrgenommen werden oder 
wahrgenommen werden können. Die Bewässerung des Hopfenanbaus 
in der Region Hallertau wird bislang nicht durch eine andere Einrich-
tung wahrgenommen. Bislang wird durch einzelne Landwirte jeweils 
eine eigene Erlaubnis für die Entnahmen von Grundwasser für Bewäs-
serung von landwirtschaftlichen Flächen eingeholt. Langfristig ist diese 
Praxis durch das sinkende Dargebot aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
problematisch. Die Nutzung anderer Wege für die Bewässerung der 
Sonderkultur Hopfen bedarf eines organisierten und strukturierten Pla-
nes um den Hopfenanbau zu sichern. Der nun errichtete Bewässerungs-
verband Hallertau ist zum aktuellen Zeitpunkt zunächst ein Planungs-
verband um die Infrastruktur zu planen und anschließend die notwen-
digen rechtlichen Gestattungen einholen zu können. Öffentliche Inte-
ressen stehen nicht entgegen. Dem Antrag auf Errichtung eines Bewäs-
serungsverbandes sowie der Genehmigung der Satzung und des Planes 
kann nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WVG entsprechen werden.   

Entsprechend § 7 Abs. 1 Satz 2 WVG entsteht der Verband mit der 
öffentlichen Bekanntmachung der Satzung. Die öffentliche Bekannt-
machung erfolgt durch die Aufsichtsbehörde. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1

 

Form. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1 Die Einlegung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-

faltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d 

VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch ein-
reichen. 

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  

 

Pfaffenhofen, den 12.12.2024 

Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm 

 

Frau Baschab 

Oberregierungsrätin  

 

 

 
Markt Gaimersheim  

 

196 Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Festlegung 
der bereitzustellenden Stellplätze im Bereich des Marktes 
Gaimersheim (einschließlich Lippertshofen) (-Stellplatz-
satzung-) 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung am 11.12.2024 die o.g. 
Satzung beschlossen. Die Satzung tritt am 16.12.2024 in Kraft. 

Ab diesem Zeitpunkt liegt die Satzung während der allgemeinen 
Dienststunden in der Gemeindeverwaltung im Rathaus, Marktplatz 3 in 
Gaimersheim (Zimmer Nr. 13) zur Einsicht aus. 

 

Gaimersheim, den 12.12.2024 

gez. 

 

Andrea Mickel 

Erste Bürgermeisterin  

 

 
197  Satzung über die Festlegung und Herstellung der Bereit-

zustellenden Stellplätze - Stellplatzsatzung 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung am 11.12.2024 die o.g. 
Satzung beschlossen. Die Satzung tritt am 16.12.2024 in Kraft. 

 

Ab diesem Zeitpunkt liegt die Satzung während der allgemeinen 
Dienststunden in der Gemeindeverwaltung im Rathaus, Marktplatz 3 in 
Gaimersheim (Zimmer Nr. 13) zur Einsicht aus. 

 

Gaimersheim, den 12.12.2024 

gez. 

 

Andrea Mickel  

Erste Bürgermeisterin 
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Zweckverbände zur Wasserversorgung Altmühltal 

198 Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrich-
tung des Zweckverbandes Altmühltal (Wasserabgabesat-
zung – WAS – ) Vom 12.12.2024 

 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 
bis 4 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Was-
serversorgung Altmühltal folgende Satzung: 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Wasserversorgung für die Gemeindeteile 

a) des Marktes Kipfenberg, 

Arnsberg, Pfahldorf und Schambach 

b) der Gemeinde Walting, 

Gungolding, Inching, Isenbrunn, Pfalzpaint, Pfünz, 
Rieshofen und Walting. 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung be-
stimmt der Zweckverband. 

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffent-
lichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, so-
weit nichts Abweichendes vereinbart ist. 

 

§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigen-
tum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Ein-
heit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 

(2) Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu be-
rücksichtigen. 

(3) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten 
ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung: 

Versorgungsleitungen   sind die Wasserleitungen im 
Wasserversorgungsgebiet, von denen die Grundstücksanschlüsse ab-
zweigen. 

 

Grundstücksanschlüsse  sind die Wasserleitungen von 
der Abzweigstelle der  

(= Hausanschlüsse)  Versorgungsleitung bis zur 
Übergabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung und enden 
mit der Hauptabsperrvorrichtung.  

 

Gemeinsame 
Grundstücks- 

Anschlüsse 

(verzweigte  

Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrund-
stücke (z.B. Privatwege) 

verlaufen und mehr als ein Grundstück mit 
der Versorgungsleitung verbinden. 

 

Anschlussvorrichtung   ist die Vorrichtung zur Was-
serentnahme aus der Versorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle 

mit integrierter oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit 
Absperrarmatur samt den dazugehörigen technischen Einrichtungen. 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, 
mit der die gesamte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließ-
lich Wasserzähler abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der 
Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude. 

Wasserzähler  sind Messgeräte zur Erfassung des durch-
geflossenen Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhandene 
Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der Wasserzähler. 

lagen des Grundstücks-  sind die Gesamtheit der Anlagenteile in 
Grundstücken oder in 

eigentümers  Gebäuden hinter der Übergabestelle; als 
solche gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder 
teilweise im gleichen Gebäude befinden. 

 (= Verbrauchsleitungen) 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebau-
tes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen wer-
den. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender 
bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine 
neue Versorgungs-leitung hergestellt oder eine bestehende Versor-
gungsleitung geändert wird. 3Welche Grundstücke durch die Versor-
gungsleitung erschlossen werden, bestimmt der Zweckverband.4Roh-
wasser- und Fernwasserleitungen stellen keine zum Anschluss berech-
tigenden Versorgungsleitungen dar. 

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserversor-
gung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen 
oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband erhebliche Schwierig-
keiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der 
Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau 
und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und 
den Betrieb von Wärmepumpen. 2Der Zweckverband kann ferner das 
Anschluss- und Benutzungsrecht ausschließen oder einschränken, so-
weit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erfor-
derlich ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser.  

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 2Ein 
Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tat-
sächlich unmöglich ist. 

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im 
Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrich-
tung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Niederschlagswas-
ser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung , zur Toi-
lettenspülung und zum Wäschewaschen verwendet werden , soweit 
nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen.  3§ 7 Abs. 4 ist ent-
sprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die Grundstückeigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des 
Zweckverbandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
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die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband 
einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

§ 7 

Beschränkung der Benutzungspflicht 

(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für 
die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 
andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegen-
stehen. 

(2) Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Be-
nutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen Ver-
brauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser 
mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versor-
gung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgung gewährleistet wird. 

(3) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunterneh-
men und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. 

(5) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstücks-eigentümer dem Zweckverband Mit-
teilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden 
soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von sei-
ner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer Nachspeisung von 
Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine 
Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein 
Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffang-
becken bzw. an sonstigen Stellen (z.B. Spülkasten) entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich. 

 

§ 8 

Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes be-
stimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

 

§ 9 

Grundstücksanschluss 

(1) Die Grundstückanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarung im Eigentum des Zweckverbandes. 

(2) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Füh-
rung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Er bestimmt 
auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. 3Der 
Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interes-
sen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grundstücksanschluss 
auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert wer-
den, so kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelhei-
ten einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Ver-
einbarung geregelt werden. 

(3) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband herge-
stellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädigungen ge-
schützt sein. 

4) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen 
für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 

2Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist set-
zen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den 
Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Be-
schädigung des Grundstücks-anschlusses, insbesondere das Undicht 
werden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich dem 
Zweckverband mitzuteilen. 

 

§ 10 

Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der An-
lage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasser-zählers, zu 
sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet 
oder sonst zu Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen ver-
pflichtet. 

2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen so-
wie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ge-
ändert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbrauchseinrichtungen 
müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rück-wirkungen auf die 
Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserver-
brauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des 
Grundstücks-eigentümers. 

(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des 
Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genom-
men werden, um eine einwandfreie Messung zu Gewähr leisten. 3Die 
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Zweckverbandes zu veranlassen. 

 

§ 11 

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstücks-
eigentümers 

(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder 
wesentlich geändert wird, sind dem Zweckverband folgende Unterla-
gen in doppelter Fertigung einzureichen: 

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigen-
tümers und ein Lageplan, 

b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 

d) im Fall des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 
Mehrkosten. 

2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband 
aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von den 
Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben. 

(2) 1Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt 
der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Ferti-
gung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 
3Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter An-
gabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 4Die geän-
derten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zustimmung 
und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bau-
herrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von 
der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung 
und Ausführung der Anlagen. 

(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zu-
stimmung des Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Genehmi-
gungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und was-
serrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch den Zweckverband oder durch ein Installationsunter-
nehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Zweckverban-
des oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen 
ist. 2Der Zweckverband ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu 
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überwachen. Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlos-
sen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes 
verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung des Zweckverban-
des freizulegen. 

(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der An-
lagen beim Zweckverband über das Installationsunternehmen zu bean-
tragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die In-
betriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder seine Beauftrag-
ten. 

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweck-
verband Ausnahmen zulassen. 

 

§ 12 

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstück-
seigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2 Er hat 
auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren 
Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden o-
der erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckverband be-
rechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr 
für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der An-
lage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt 
der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, 
die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 

§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Be-
auftragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszuweisen 
haben, den Zutritt zu angemessener Tageszeit zu allen der Wasserver-
sorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nach-
schau der Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler, zum Erstel-
len von Geschoßflächenaufmaßen und zur Prüfung, ob die Vorschriften 
dieser Satzung und die vom Zweckverband auferlegten Bedingungen 
und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. 2Zur Überwachung der 
satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug 
dieser Satzung beauftragten Personen des Zweckverbandes berechtigt, 
zu angemessener Tageszeit Grundstück, Gebäude, Anlagen, Einrich-
tungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu be-
treten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grund-
stücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt. 

(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, 
alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchs-
einrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckverband mitzuteilen, so-
weit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem 
Zweckverband für von ihnen ver-schuldete Schäden, die auf eine Ver-
letzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 

 

§ 14 

Grundstücksbenutzung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie 
sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit 
diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 
2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung 
angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Mög-
lichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke 
den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benach-
richtigen. 

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu 
tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung 
des Grundstücks dienen. 

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist 
der Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Zweckverband 
die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre 
unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind. 

 

§ 15 

Art und Umfang der Versorgung 

(1) 1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- 
und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Er liefert 
das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, 
die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, 
entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik. 

(2) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Best-
immungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, sofern 
dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforder-
lich ist. 2Der Zweckverband wird eine dauernde wesentliche Änderung 
den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vor 
der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der An-
schlussnehmer möglichst berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentü-
mer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten 
Verhältnissen anzupassen. 

(3) 1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Be-
schränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses 
zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der Zweckverband 
durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden oder dro-
henden Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche 
Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasserver-
sorgung gehindert ist. 3Der Zweckverband kann die Belieferung ableh-
nen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und 
Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und 
Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist. 4Der 
Zweckverband darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnot-
wendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt der Zweckver-
band Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und 
unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der 
Unterbrechung. 

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem 
Zweckverband für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Ver-
letzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 

(5) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für 
die angeschlossenen Grundstücke geliefert. Die Überleitung von Was-
ser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung des 
Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwie-
gende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

(6) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des 
Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige tech-
nische oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband nicht ab-
wenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst 
sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung 
verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 
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§ 16 

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlösch-
zwecke 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten einschließlich 
der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem Grund-
stückseigentümer und dem Zweckverband zu treffen. 

(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern 
ausgerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein. 

(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen des Zweckverbands, der Polizei und der Feuerwehr zu 
befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und 
ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu 
stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Was-
ser entnehmen. 

(4) 1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versor-
gungsleitungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusper-
ren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hier-
für kein Entschädigungsanspruch zu. 

 

§ 17 

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe 
aus öffentlichen Entnahmestellen 

(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder 
zu sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweckver-
band zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen Grundstück 
bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers beizubringen. 3Über die Art der Wasserabgabe entscheidet 
der Zweckverband; er legt die weiteren Bedingungen für den Wasser-
bezug fest. 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen wer-
den soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, 
ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Be-
dingungen für die Benützung fest. 

 

§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 
Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benutzungs-
verhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Grundstückseigentümers, es sei   denn, dass der Schaden vom Zweck-
verband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vor-
sätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden we-
der durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Zweckverban-
des oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht wor-
den ist, 

3. eines Vermögensschadens, es denn, dass dieser weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahr-lässigkeit eines vertretungsberechtigten Or-
gans des Zweckverbands verursacht worden ist.  

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigen-
tümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 5 weiterleitet, 
haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch Unterbrechung 
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Beliefe-
rung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstück-
seigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversor-
gungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. 2Der 
Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Ver-
langen über die mit der Schadens-verursachung durch ein drittes Unter-
nehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, 
als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 

werden können und seine Kenntnis zur Geltendmachung des Schadens-
ersatzes erforderlich ist. 

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 

(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 19 

Wasserzähler 

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die Lie-
ferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Aus-
wechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des  Zweck-
verbandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler so-
wie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat der Zweckverband 
so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung Gewähr leistet ist; sie 
hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtig-
ten Interessen zu wahren. 

(2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Be-
einträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Der 
Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen die-
ser Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist 
verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor 
Frost zu schützen. 

(4) 1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Zweck-
verbandes möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des 
Zweckverbandes vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 2Die-
ser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

 

§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigen-
tümer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl 
einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank an-
bringt, wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen er-
folgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Er-
schwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 

 

§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. 
2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht beim 
Zweckverband, so hat er diesen vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung 
der Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentü-
mer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

 

§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckver-
band unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Was-
serversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus 
der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er das 
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mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich 
dem Zweckverband zu melden. 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung nach § 6 
zu beantragen. 

 

§ 23 

Einstellung der Wasserlieferung 

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder 
teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder 
Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung betref-
fenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich 
ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 
Anlagen abzuwenden, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu Gewähr leisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbandes oder Dritter o-
der Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist des Zweckverban-
des berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzu-
stellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhält-
nis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aus-
sicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen 
nachkommt. 3Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich die 
Einstellung der Versorgung androhen. 

(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder 
aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 

 

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 
2.500 Euro belegt werden, wer 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 
5) zuwiderhandelt, 

2. eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 
und 2 festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflichten verletzt, 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit 
den Installationsarbeiten beginnt, 

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
neten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt. 

 

§ 25 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-geset-
zes. 

 

§ 26 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntgabe in 

Kraft. 

 

 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 7.10.1994, zuletzt geän-

dert am 8.6.2011, außer Kraft. 

 

 

Walting, den 13.12.2024 

 

Roland Schermer 

Verbandsvorsitzender 

 
 
 
199 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-

zung des Zweckverbandes Wasserversorgung Altmühltal 
BGS-WAS Vom 12.12.2024 

Aufgrund der Art. 22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 5, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweckverband zur Wasserver-
sorgung Altmühltal folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung: 

 

§ 1 

Beitragserhebung 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die 
Herstellung der Wasserversorgung einen Beitrag. 

 

§ 2 

Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird erhoben 

(1) für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerb-
lich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum 
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht, oder 

(2) für tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 

 

§ 3 

Entstehung der Beitragsschuld 

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-
tragstatbestandes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeb-
lichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zu-
sätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Bei-
tragstatbestand vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit In-Kraft-Treten dieser Satzung. 

 

§ 4 

Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

 

§ 5 

Beitragsmaßstab 

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoß-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichtige 
Grundstücksfläche wird bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten von 
mindestens 2.000 m2 Fläche (übergroße Grundstücke), bei bebauten 
Grundstücken auf das Vierfache der beitragspflichtigen Geschoßfläche, 
mindestens jedoch 2.000 m², bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 
m² begrenzt. 

2) 1Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschoßen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche her-
angezogen. 3Dachgeschoße werden nur herangezogen, soweit sie aus-
gebaut sind. 4Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach Art ih-
rer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung 



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 51 vom 20.12.2024 Seite:  15 

auslösen, oder die an die Wasserversorgung nicht angeschlossen wer-
den dürfen, werden nicht zum Geschoßflächenbeitrag herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Was-
seranschluss haben. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer 
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebauba-
ren Grundstücken, wird als Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücks-
fläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder 
für die Beitragsbemessung maßgeblich vorhandene Bebauung im Ver-
hältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1 

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Ände-
rung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit 
sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht entsteht insbeson-
dere, im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen 
Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

im Falle der Geschoßflächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschoßflächen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für 
die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücks-
fläche, 

im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäu-
des oder Gebäudeteils i. S. d. Absatzes 2 Satz 4, soweit infolge der Nut-
zungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein 
Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der 
Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschoßflä-
chen und den nach Absatz 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu 
berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüber-
stellung ein Weniger an Geschoßflächen, so ist für die Berechnung des 
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ur-
sprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

 

§ 6 

Beitragssatz 

Der Beitrag beträgt 

pro m2 Grundstücksfläche  1,64 € 

pro m2 Geschoßfläche   8,18 € 

 

§ 7 

Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig. 

 

§ 7a 

Beitragsablösung 
1Der Beitrag kann vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst wer-

den. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe 
des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  

 

§ 8 

Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie für die 
Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. des § 3 WAS ist mit Aus-
nahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, dem Zweckverband in 
der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstat-
tungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte) sind Ge-
samtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend. 4Der Beitrag wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 

Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht. 

 

§ 9 

Gebührenerhebung 

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung Grund- und Verbrauchsgebühren. 

 

§ 9a 

Grundgebühr 

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der ver-
wendeten Hauptwasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf einem 
Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler, so 
wird die Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurchfluss (Q3) der 
einzelnen Hauptwasserzähler berechnet. 3Soweit Hauptwasserzähler 
nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig 
wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 

(2) Die Grundgebühr beträgt pro Wasserzähler mit Dauerdurch-
fluss (Q3) 

 bis 4 m³/h  100,00 €/Jahr 

 bis 10 m³/h   115,00 €/Jahr 

 bis 16 m³/h  120,00 €/Jahr 

 über         16 m³/h  240,00 €/Jahr 

 

§ 10 

Verbrauchsgebühr 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Was-
serversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 

(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermit-
telt. 2Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermög-
licht wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzäh-
ler den wirklichen Wasserverbrauch 

    nicht angibt. 

(3) Die Gebühr beträgt 2,74 € pro Kubikmeter entnommenen Was-
sers. 

(4) 1Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr. 2,74 € pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers. 2Die Grundgebühr für Bauwasserzähler beträgt 
10,00 €, für sonstige bewegliche Zähler 50,00 € pro angefangenen Mo-
nat. 

(5) Bei vorübergehenden Anschlüssen hat der jeweilige Antragstel-
ler dem Zweckverband alle für das Anbringen und Entfernen der provi-
sorischen Wasserentnahmeeinrichtung entstehenden Kosten (z. B. Bau-
wasseranschluss) zu erstatten. 

 

§ 11 

Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 

(2) 1Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 

Herstellung des Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt dem Ge-
bührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. 2Im Übrigen entsteht die 
Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tages-
bruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 

§ 12 

Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Ge-
bührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
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(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs. 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft. 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegen-
über den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt 
worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erb-
baurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 

§ 13 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und 
Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig. 

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 1.4., 1.7. und 1.10. jeden 
Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertel der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt der Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schät-
zung des Jahresgesamtverbrauches fest. 

 

§ 14 

Mehrwertsteuer 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren 
wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 

 

§ 15 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 
Zweckverband für die Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen 
unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – 
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Aus-
kunft zu erteilen. 

 
§ 16 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 1.1.2025 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.7.2002, zuletzt geändert 
mit Satzung vom 9.7.2015, außer Kraft. 

 

 

 

Walting, den 13.12.2024 

 

 

Roland Schermer 

Verbandsvorsitzender 

 

 
Schulverband Gaimersheim  

 
200 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulver-

bandes Gaimersheim -Mittelschule- für das Haushalts-
jahr 2025 und öffentliche Auflegung des Haushaltsplanes 
2025 

 

I. 

 

Auf Grund der Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes-
BaySchFG-, Art. 40 KommZG sowie Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 

hat die Schulverbandsversammlung am 20.11.2024 folgende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen, die hiermit gemäß 
Art. 9 BaySchFG,  Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung 
mit Art. 26 Abs. 2 GO bekanntgemacht wird:  

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im  

Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben  1.757.800 € 

und im  

Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 100.000 €  ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Schulverbandsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) 
zur Finanzierung von Ausgaben im  V e r w a l t u n g s h a u s h a 
l t  wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.565.200 € festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2024 auf 362 
Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 4.323,7569 € 
festgesetzt. 

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im  V e r 
m ö g e n s h a u s h a l t   wird für das Haushaltsjahr 2025 
auf   0,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler der Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (In-
vestitionsumlage). 

5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schü-
lerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2024 mit insge-
samt 362 Verbandsschülern zu Grunde gelegt.  

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0,00 
€ festgesetzt.  

 

§ 5 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht festgesetzt. 

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 

 

Schulverband Gaimersheim -Mittelschule-  

Gaimersheim, 13.12.2024 

gez. Gabriele Hackner  

Schulverbandsvorsitzende     
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II. 
 

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile. Das Landratsamt Eichstätt hat als Rechtsaufsichtsbehörde 
zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan mit Schreiben vom 10.12.2024 
Stellung genommen. 

 

III. 
 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 9 
BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
und § 4 Bekanntmachungsverordnung für die Dauer ihrer Gültigkeit im 
Rathaus des Marktes Gaimersheim, Zimmer Nr. 14 (1. Stock), während 
der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 

 

Gaimersheim, 17.12.2024 

gez. Gabriele Hackner                                             

Schulverbandsvorsitzende 

 

 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Sappenfel-
der Gruppe 

 
201 Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öf-

fentliche Auflage der Haushaltssatzung 2025 des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der Sappenfelder 
Gruppe nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde. 

 

 

Auf Grund der §§ 10, 21, 22 und 23 der Verbandssatzung und § 41 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
§§ 63 ff der Gemeindeordnung hat der Zweckverband am 02.12.2024 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen, 
welche hiermit bekanntgemacht wird: 

 

I. 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit festgestellt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt                 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                      832.700 Euro 

 

im Vermögenshaushalt                   

in den Einnahmen und Ausgaben mit                   1.271.000 Euro 

 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind in Höhe von 700.000 Euro vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

 

Eine Betriebskosten- und Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 130.000 Euro festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

II. 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan mit Schreiben vom 18.12.2024 Nr. 22/9410 / WV_sap2025 
rechtsaufsichtlich geprüft und den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
genehmigt. 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Sappenfelder Gruppe im Rathaus Schernfeld, Schul-
straße 19, 85132 Schernfeld zur Einsicht bereit. 

 

Schernfeld, den 19.12.2024 

 

Stefan Bauer 

Zweckverbandsvorsitzender 

 

 

 
202 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-

zung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Den-
kendorf-Kipfenberg (BGS-WAS) Vom 16.12.2024 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenge-
setzes erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung 
Denkendorf-Kipfenberg folgende Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Wasserabgabesatzung: 

 
§ 1 

Beitragserhebung 
 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes 
für die Herstellung der Wasserversorgung einen Beitrag. 

 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird erhoben 
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(1) für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder 
gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 
WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversor-
gungseinrichtung besteht, oder 
 

(2) für tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 
 
 

§ 3 
Entstehung der Beitragsschuld 

 

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
Beitragstatbestandes. 2Ändern sich die für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld 
mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist 
der Beitragstatbestand vor dem In-Kraft-Treten dieser Sat-
zung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-Kraft-
Treten dieser Satzung. 

 
 

§ 4  
Beitragsschuldner 

 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist. 

 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 
Geschoßfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 
2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grund-
stücken in unbeplanten Gebieten von mindestens 2.000 
m2 Fläche (übergroße Grundstücke), bei bebauten Grund-
stücken auf das Dreifache der beitragspflichtigen Ge-
schoßfläche, mindestens jedoch 2.000 m², bei unbebau-
ten Grundstücken auf 2.000 m² begrenzt. 
 

2) 1Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-
bäude in allen Geschoßen zu ermitteln. 2Keller werden mit 
der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschoße werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude 
oder selbständige Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nut-
zung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversor-
gung auslösen, oder die an die Wasserversorgung nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Ge-
schoßflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für Ge-
bäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasser-
anschluss haben. 5Balkone, Loggien und Terrassen blei-
ben außer Ansatz. 
 

(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nut-
zung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen un-
bebauten, aber bebaubaren Grundstücken, wird als Ge-
schoßfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder für 
die Beitragsbemessung maßgeblich vorhandene Bebau-

ung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur unterge-
ordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte un-
bebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1, 1. Alternative. 
 

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträgli-
chen Änderung der für die Beitragsbemessung maßgebli-
chen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, im Fall der 
Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flä-
chen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet 
wurden, 
 

im Falle der Geschoßflächenvergrößerung für die zusätz-
lich geschaffenen Geschoßflächen sowie im Falle des Ab-
satzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung er-
rechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 
 

im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitrags-
freien Gebäudes oder Gebäudeteils i. S. d. Absatzes 2 
Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 
 

(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, 
für das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach 
Absatz 3 berücksichtigten Geschoßflächen und den nach 
Absatz 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu be-
rechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die 
Gegenüberstellung ein Weniger an Geschoßflächen, so ist 
für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Bei-
tragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag 
entrichtet wurde. 

 
§ 6 

Beitragssatz 
 

Der Beitrag beträgt 
a)  pro m2 Grundstücksfläche 1,90 € 

b) pro m2 Geschoßfläche 8,70 € 
 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig. 

 
 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 
1Der Beitrag kann vor Entstehung der Beitragspflicht ab-
gelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.  

 
 

§ 8 
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbes-
serung, Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Besei-
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tigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksan-
schlüsse i. S. des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Auf-
wands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, dem Zweckver-
band in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der 
jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte) sind Ge-
samtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend. 4Der Beitrag wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
 

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 
abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 
3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
§ 9  

Gebührenerhebung 
 

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung Grund- und Verbrauchsgebühren. 

 
§ 9a  

Grundgebühr 
 

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) 
der verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich 
auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere 
Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Dauerdurchfluss (Q3) der einzelnen Wasser-
zähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 
sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 
 

(2) Die Grundgebühr beträgt pro Wasserzähler mit  Dau-
erdurchfluss (Q3) 
 

bis    Q3      4 m³/h    84,00 €/Jahr 
bis    Q3    10 m³/h     96,00 €/Jahr 
bis    Q3    16 m³/h  100,00 €/Jahr 
über  Q3     16 m³/h   200,00 €/Jahr 

 
§ 10 

Verbrauchsgebühr 
 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus 
der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Was-
sers berechnet. 
 

(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasser-
zähler ermittelt. 2Er ist durch den Zweckverband zu schät-
zen, wenn 
 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Able-

sung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 

der Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch 
    nicht angibt. 

 

(3) Die Gebühr beträgt 2,57 € pro Kubikmeter entnomme-
nen Wassers. 
 

(4) 1Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweg-
licher Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 
2,57 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 2Die 
Grundgebühr für Bauwasserzähler beträgt netto 20,00 €, 
für sonstige bewegliche Zähler netto 50,00 € pro angefan-
genen Monat. 

 
§ 11  

Entstehen der Gebührenschuld 
 

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserent-
nahme. 

 

(2) 1Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem 
Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt 
dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. 2Im 
Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines 
jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahres-
grundgebührenschuld neu. 

 
§ 12  

Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks o-
der ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berech-
tigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft. 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, 
die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebüh-
renschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche 
Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 
Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 

§ 13  
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 

(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- 
und Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Zustel-
lung des Gebührenbescheides fällig. 
 

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15.3., 15.6. und 
15.9. jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertel 
der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt 
eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweckver-
band die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des 
Jahresgesamtverbrauches fest. 
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§ 14  
Mehrwertsteuer 

 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Ge-
bühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzli-
chen Höhe erhoben. 

 
§ 15  

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner  
 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, 
dem Zweckverband für die Höhe der Schuld maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch un-
ter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu er-
teilen. 

 
§ 16 

Inkrafttreten  
 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

(2) Die Satzung vom 25.04.2024 wird aufgehoben. 

(3) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 1.10.2013 in der 
Fassung der Änderungssatzung vom 31.5.2022 au-
ßer Kraft. 

(4) Gebührentatbestände, die von den vorangegange-
nen Satzungen erfasst werden sollten, werden als 
abgeschlossen behandelt, soweit bestandskräftige 
Veranlagungen vorliegen.  

(5) Wurden solche Gebührentatbestände nach den vo-
rangegangenen Satzungen nicht oder nicht vollstän-
dig veranlagt oder sind Gebührenbescheide noch 
nicht bestandskräftig, bemisst sich die Gebühr nach 
den Regelungen der vorliegenden Satzung. Bereits 
erfolgte Zahlungen auf die vorgenannten Gebühren-
tat-bestände werden im Zuge einer Neufestsetzung 
nominal in der tatsächlich bezahlten Höhe angerech-
net. 

(6) Abweichend von § 10 Abs. 3 dieser Satzung und auf 
der Grundlage der Gebührenkalkulationen der vor-
maligen Abrechnungs- und Leistungszeiträume wird  

- für das Gebührenjahr 2022 ein Gebührensatz von 
1,10 €, 
- für das Gebührenjahr 2023 ein Gebührensatz von 
1,66 €, sowie  
- für das Gebührenjahr 2024 ein Gebührensatz von 
1,66 € festgesetzt. 

 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

Denkendorf-Kipfenberg 

Denkendorf, den 17.12.2024 

 

Claudia Forster 

Verbandsvorsitzende 

 

 

203 Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrich-
tung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Den-
kendorf-Kipfenberg (Wasserabgabesatzung – WAS – ) 
Vom 16.12.2024 

 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 
bis 4 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Was-
serversorgung Denkendorf-Kipfenberg folgende Satzung: 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Was-
serversorgung für die Gemeindeteile 

der Gemeinde Denkendorf 

Denkendorf, Altenberg, Dörndorf, Gelbelsee, Schönbrunn, Bitz 
und Zandt 

des Marktes Kipfenberg 

Kipfenberg, Böhming, Attenzell, Biberg, Dunsdorf, Krut, Buch, Ir-
lahüll, Oberemmendorf, Schelldorf, Grösdorf und Kemathen 

der Stadt Beilngreis 

Irfersdorf  

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung be-
stimmt der Zweckverband. 

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch 
die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse, soweit nichts Abweichendes ver-
einbart ist. 
 

§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigen-
tum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Ein-
heit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 

(2) Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu be-
rücksichtigen. 

(3) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten 
ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung: 

Versorgungsleitungen  sind die Wasserleitungen im Wasserver-
sorgungsgebiet, von denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen. 

 

Grundstücksanschlüsse sind die Wasserleitungen von der Ab-
zweigstelle der  

(= Hausanschlüsse)  Versorgungsleitung bis zur Übergabe-
stelle; sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung und enden mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. 

 

Gemeinsame 
Grundstücks- 

anschlüsse  

(verzweigte  

Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrund-
stücke (z.B. Privatwege) 

verlaufen und mehr als ein Grundstück 
mit der Versorgungsleitung verbinden. 
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Anschlussvorrichtung  ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme 
aus der Versorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter 
oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur 
samt den dazugehörigen technischen Einrichtungen. 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, 
mit der die gesamte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließ-
lich Wasserzähler abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der 
Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude. 

 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflosse-
nen Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhandene Wasserzäh-
lerbügel sind nicht Bestandteile der Wasserzähler. 

 

Anlagen des Grundstücks-  sind die Gesamtheit der Anlagenteile in 
Grundstücken oder in 

eigentümers  Gebäuden hinter der Übergabestelle; als 
solche gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder 
teilweise im gleichen Gebäude befinden. 

(= Verbrauchsleitungen) 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebau-
tes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen wer-
den. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender 
bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine 
neue Versorgungs-leitung hergestellt oder eine bestehende Versor-
gungsleitung geändert wird. 3Welche Grundstücke durch die Versor-
gungsleitung erschlossen werden, bestimmt der Zweckverband.4Roh-
wasser- und Fernwasserleitungen stellen keine zum Anschluss berech-
tigenden Versorgungsleitungen dar. 

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserversor-
gung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen 
oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband erhebliche Schwierig-
keiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der 
Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau 
und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und 
den Betrieb von Wärmepumpen. 2Der Zweckverband kann ferner das 
Anschluss- und Benutzungsrecht ausschließen oder einschränken, so-
weit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erfor-
derlich ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser.  

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 2Ein 
Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tat-
sächlich unmöglich ist. 

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im 
Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrich-
tung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Niederschlagswas-
ser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung , zur Toi-
lettenspülung und zum Wäschewaschen verwendet werden , soweit 
nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen.  3§ 7 Abs. 4 ist ent-
sprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die Grundstückeigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des 
Zweckverbandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband 
einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

§ 7 

Beschränkung der Benutzungspflicht 

(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für 
die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 
andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegen-
stehen. 

(2) Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Be-
nutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen Ver-
brauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser 
mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versor-
gung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgung gewährleistet wird. 

(3) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunterneh-
men und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. 

(5) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstücks-eigentümer dem Zweckverband Mit-
teilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden 
soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von sei-
ner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer Nachspeisung von 
Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine 
Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein 
Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffang-
becken bzw. an sonstigen Stellen (z.B. Spülkasten) entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich. 

 

§ 8 

Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes be-
stimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

§ 9 

Grundstücksanschluss 

(1) Die Grundstückanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarung im Eigentum des Zweckverbandes. 

(2) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Füh-
rung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Er bestimmt 
auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. 3Der 
Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interes-
sen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grundstücksanschluss 
auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert wer-
den, so kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelhei-
ten einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Ver-
einbarung geregelt werden. 

(3) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband herge-
stellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädigungen ge-
schützt sein. 
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4) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen 
für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 
2Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist set-
zen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den 
Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Be-
schädigung des Grundstücks-anschlusses, insbesondere das Undicht 
werden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich dem 
Zweckverband mitzuteilen. 

 

§ 10 

Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der An-
lage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasser-zählers, zu 
sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet 
oder sonst zu Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen ver-
pflichtet. 

2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen so-
wie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ge-
ändert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbrauchseinrichtungen 
müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rück-wirkungen auf die 
Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserver-
brauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des 
Grundstücks-eigentümers. 

(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des 
Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genom-
men werden, um eine einwandfreie Messung zu Gewähr leisten. 3Die 
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Zweckverbandes zu veranlassen. 

 

§ 11 

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstücks-
eigentümers 

(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder 
wesentlich geändert wird, sind dem Zweckverband folgende Unterla-
gen in doppelter Fertigung einzureichen: 

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigen-
tümers und ein Lageplan, 

b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 

d) im Fall des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 
Mehrkosten. 

2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband 
aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von den 
Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben. 

(2) 1Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt 
der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Ferti-
gung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 
3Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter An-
gabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 4Die geän-
derten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zustimmung 
und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bau-
herrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von 
der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung 
und Ausführung der Anlagen. 

(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zu-
stimmung des Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Genehmi-
gungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und was-
serrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch den Zweckverband oder durch ein Installationsunter-
nehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Zweckverban-
des oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen 

ist. 2Der Zweckverband ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu 
überwachen. Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlos-
sen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes 
verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung des Zweckverban-
des freizulegen. 

(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der An-
lagen beim Zweckverband über das Installationsunternehmen zu bean-
tragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die In-
betriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder seine Beauftrag-
ten. 

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweck-
verband Ausnahmen zulassen. 

 

§ 12 

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstück-
seigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2 Er hat 
auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren 
Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden o-
der erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckverband be-
rechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr 
für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der An-
lage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt 
der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, 
die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 
§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Be-
auftragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszuweisen 
haben, den Zutritt zu angemessener Tageszeit zu allen der Wasserver-
sorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nach-
schau der Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler, zum Erstel-
len von Geschoßflächenaufmaßen und zur Prüfung, ob die Vorschriften 
dieser Satzung und die vom Zweckverband auferlegten Bedingungen 
und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. 2Zur Überwachung der 
satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug 
dieser Satzung beauftragten Personen des Zweckverbandes berechtigt, 
zu angemessener Tageszeit Grundstück, Gebäude, Anlagen, Einrich-
tungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu be-
treten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grund-
stücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt. 

(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, 
alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchs-
einrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckverband mitzuteilen, so-
weit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem 
Zweckverband für von ihnen ver-schuldete Schäden, die auf eine Ver-
letzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 

 

§ 14 

Grundstücksbenutzung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie 
sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit 
diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 
2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung 
angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Mög-
lichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke 
den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 
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(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benach-
richtigen. 

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu 
tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung 
des Grundstücks dienen. 

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist 
der Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Zweckverband 
die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre 
unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind. 

 

§ 15 

Art und Umfang der Versorgung 
(1) 1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- 

und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Er liefert 
das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, 
die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, 
entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik. 

(2) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Best-
immungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, sofern 
dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforder-
lich ist. 2Der Zweckverband wird eine dauernde wesentliche Änderung 
den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vor 
der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der An-
schlussnehmer möglichst berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentü-
mer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten 
Verhältnissen anzupassen. 

(3) 1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Be-
schränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses 
zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der Zweckverband 
durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden oder dro-
henden Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche 
Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasserver-
sorgung gehindert ist. 3Der Zweckverband kann die Belieferung ableh-
nen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und 
Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und 
Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist. 4Der 
Zweckverband darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnot-
wendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt der Zweckver-
band Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und 
unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der 
Unterbrechung. 

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem 
Zweckverband für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Ver-
letzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 

(5) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für 
die angeschlossenen Grundstücke geliefert. Die Überleitung von Was-
ser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung des 
Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwie-
gende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

(6) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des 
Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige tech-
nische oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband nicht ab-
wenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst 
sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung 
verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

 

 

 

 

§ 16 

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlösch-
zwecke 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten einschließlich 
der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem Grund-
stückseigentümer und dem Zweckverband zu treffen. 

(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern 
ausgerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein. 

(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen des Zweckverbands, der Polizei und der Feuerwehr zu 
befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und 
ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu 
stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Was-
ser entnehmen. 

(4) 1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versor-
gungsleitungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusper-
ren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hier-
für kein Entschädigungsanspruch zu. 

 

§ 17 

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe 
aus öffentlichen Entnahmestellen 

(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder 
zu sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweckver-
band zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen Grundstück 
bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers beizubringen. 3Über die Art der Wasserabgabe entscheidet 
der Zweckverband; er legt die weiteren Bedingungen für den Wasser-
bezug fest. 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen wer-
den soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, 
ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Be-
dingungen für die Benützung fest. 

 
§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 
Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benutzungs-
verhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Grundstückseigentümers, es sei   denn, dass der Schaden vom Zweck-
verband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vor-
sätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden we-
der durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Zweckverban-
des oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht wor-
den ist, 

3. eines Vermögensschadens, es denn, dass dieser weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahr-lässigkeit eines vertretungsberechtigten Or-
gans des Zweckverbands verursacht worden ist.  

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigen-
tümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 5 weiterleitet, 
haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch Unterbrechung 
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Beliefe-
rung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstück-
seigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversor-
gungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. 2Der 
Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Ver-
langen über die mit der Schadens-verursachung durch ein drittes Unter-
nehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, 
als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
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werden können und seine Kenntnis zur Geltendmachung des Schadens-
ersatzes erforderlich ist. 

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 

(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 

§ 19 

Wasserzähler 

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die Lie-
ferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Aus-
wechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des  Zweck-
verbandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler so-
wie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat der Zweckverband 
so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung Gewähr leistet ist; sie 
hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtig-
ten Interessen zu wahren. 

(2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Be-
einträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Der 
Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen die-
ser Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist 
verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor 
Frost zu schützen. 

(4) 1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Zweck-
verbandes möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des 
Zweckverbandes vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 2Die-
ser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

 

§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigen-
tümer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl 
einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank an-
bringt, wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen er-
folgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Er-
schwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 

 

§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. 
2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht beim 
Zweckverband, so hat er diesen vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung 
der Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentü-
mer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

 

§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckver-
band unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Was-
serversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus 
der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er das 
mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich 
dem Zweckverband zu melden. 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung nach § 6 
zu beantragen. 

 
§ 23 

Einstellung der Wasserlieferung 

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder 
teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder 
Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung betref-
fenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich 
ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 
Anlagen abzuwenden, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu Gewähr leisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbandes oder Dritter o-
der Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist des Zweckverban-
des berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzu-
stellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhält-
nis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aus-
sicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen 
nachkommt. 3Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich die 
Einstellung der Versorgung androhen. 

(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder 
aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 

 

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 
2.500 Euro belegt werden, wer 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 
5) zuwiderhandelt, 

2. eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 
und 2 festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflichten verletzt, 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit 
den Installationsarbeiten beginnt, 

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
neten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt. 

 

§ 25 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-geset-
zes. 

§ 26 

Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 24.7.1990, zuletzt geändert 
am 31.5.2011, außer Kraft. 

 

Kipfenberg, den 17.12.2024 

Zweckverband zur Wasserversorgung  

Denkendorf-Kipfenberg 

Claudia Forster 

Verbandsvorsitzende 


